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Die Vergabe des Zertifikates erfolgt nach einer Begutachtung (Kontrolle) des Betriebes 
durch die ADIA-Zert GmbH als private, neutrale Zertifizierungsstelle. Die Begutachtung 
erfolgt nach der Antragstellung und nach Abschluss eines Teilnahme- und/oder Kontroll-
vertrages. 

Mit dem Zertifikat bestätigt die ADIA-Zert GmbH als Zertifizierungsstelle, dass im Betrieb 
die Bestimmungen und Anforderungen des jeweiligen Zertifizierungsverfahrens erfüllt 
sind. Zertifikate bleiben Eigentum der ADIA-Zert GmbH. 

Die Zertifizierung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bei Wegfall der 
Voraussetzungen erteilt. Widerruf erfolgt z.B. bei 

 

- Auflösung des Teilnahme- / Kontrollvertrages, 

- Feststellung von erheblichen Verstößen gegen die jeweiligen Programm-, Sys-
tem-, bzw. Kontrollbestimmungen, 

- Feststellung von erheblichen Verstößen gegen die Zertifikatsverwendung. 
 

Die von der ADIA-Zert GmbH herausgegebenen Zertifikate dürfen nur nach den folgenden 
Regeln verwendet werden: 

1. Die Zertifikate und Kontrollberichte dürfen nur unverändert weitergegeben werden. Ei-
ne auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmigung durch die ADIA-Zert 
GmbH. 

2. Die Zertifikate, Kontrollberichte, Zeichen oder irgendein Teil davon dürfen nicht in irre-
führender Weise verwendet werden. Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass 
diese für andere als die genannten Bereiche oder Produkte gelten. Dies gilt auch für 
Werbung mit Bezug auf die Zertifizierung. Sollte der Anschein erweckt werden, ist die 
ADIA-Zert GmbH berechtigt, sofortige Änderungen zu verlangen. 

3. Nach Beendigung des Kontrollvertrages mit der ADIA-Zert GmbH darf das Zertifikat 
nicht mehr verwendet werden. 

4. Durch die Verwendung der Zertifikate oder Kontrollberichte darf die ADIA-Zert GmbH 
nicht in Misskredit gebracht werden. Bei Zuwiderhandlungen behält sich die ADIA-Zert 
GmbH die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor. 

5. Wird die Zertifizierung entzogen bzw. für eine bestimmte Frist ausgesetzt, so dürfen 
die Zertifikate mit sofortiger Wirkung nicht mehr verwendet werden. Dies gilt auch für 
Werbung mit Bezug auf die Zertifizierung. Nach Aufforderung durch die ADIA-Zert 
GmbH müssen die Zertifikate unverzüglich an die ADIA-Zert GmbH zurückgegeben 
werden. Die ADIA-Zert GmbH kann die Zertifikate auch kostenpflichtig einziehen las-
sen. 

 
 
 

ADIA-Zert Gesellschaft für Audit- und Zertifizierungsdienstleistungen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft mbH 
Bopserstr. 17, 70180 Stuttgart, Tel. 0711/2140-241, Fax 0711/2140-175, eMail info@adia-zert.de 


